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□ Gefahr, dass eine bestimmte Rasse der Landwirtschaft verloren geht 
 

Gewünschte Rasse:……………………………………………………………………………………………… 
 

□ Hohe Mortalität auf Grund einer Seuche/Katastrophensituation 

Dem Gesuch muss eine Bestätigung der Ausnahmesituation durch den Tier-
arzt, die Gemeinde oder den landwirtschaftlichen Beratungsdienst beiliegen. 

 

Jedem Gesuch muss ein Nachweis beiliegen, dass keine Biotiere verfügbar 
sind (zum Beispiel Ausdruck von Angebot und Nachfrage von Biotieren un-
ter www.bioboerse.ch). 
 
3. Angaben zum Nutztierbestand und zum gewünschten Zukauf 
 

Betroffene Nutztierkategorie (z.B. Schafe, 
Kühe oder Ziegen) 

 
 

Aktueller Adulttierbestand (in GVE) dieser 
Kategorie  

 

Gewünschter Endbestand (in GVE) dieser 
Nutztierkategorie 

 

Gewünschte Anzahl nicht-biologischer Tiere  
(bitte auch in GVE angeben) 

 

 

Bitte beachten Sie, dass folgende Vermarktungsauflagen gemäss Art 16 f 
der Bio-Verordnung und Punkt 3.1.10 der Bio Suisse Richtlinien auch für 
Tiere, welche mit einer Ausnahmebewilligung gekauft wurden, gelten: 
 

Nutztiere, die nicht aus Biobetrieben stammen müssen ab dem Zukauf vollumfäng-
lich nach den Anforderungen der Bio-Verordnung, respektive nach den Anforderun-
gen der Bio Suisse Richtlinien gehalten werden. Sie erlangen den Bio Status erst 
nach Ablauf der folgenden Wartefristen: 

- Drei Viertel ihres Lebens, jedoch maximal 12 Monate bei Tieren der Rinder- und 
Pferdegattung (einschliesslich Büffel- und Bison-Arten) für die Fleischerzeu-
gung; 

- 6 Monate bei kleinen Wiederkäuern und Schweinen 

- 6 Monate bei milchproduzierenden Tieren 
- 56 Tage bei Geflügel für die Fleischerzeugung, das eingestallt wurde, bevor es 

drei Tage alt geworden war 
- 6 Wochen bei Geflügel für die Eiererzeugung 
 

Tiere aus Nicht-Bio-Betrieben, welche die Wartefrist noch nicht vollständig 
durchlaufen haben, müssen konventionell vermarktet werden. Sämtliche 
Belege des Zu- und Verkaufs sind bei der Bio-Kontrolle vorzuweisen. 
 

 
Ort/Datum: …………………………… Unterschrift GesuchstellerIn: …………………………………… 
 
Der/Die GesuchstellerIn gibt der Zertifizierungsstelle sein/ihr Einverständnis, dass das Gesuch sowie der entspre-
chende Entscheid der Zertifizierungsstelle an Amtsstellen mit Vollzugsaufgaben bezüglich Bioprodukten bzw. Le-
bensmitteln (z.B. kantonales Landwirtschaftsamt, Kantonschemiker), an akkreditierte Inspektionsorganisationen, 
die von der bio.inspecta in einem Unterauftragsverhältnis Inspektionstätigkeiten wahrnehmen, sowie an Labelinha-
ber, unter deren Label die Produkte des Betriebs vermarktet werden, zur Information zugestellt werden können. 
Mit der Unterschrift bestätigt der Gesuchsteller, dass keine entsprechenden Biotiere verfügbar sind. 
 


